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Änderungsantrag ÄA236 zum L-1

SGK Sachsen

Ergänze in Zeile 3145 nach „FAG vorstellen.“:1

Einewichtige eigene Einnahmequelle der sächsischen Kommunen ist die Grundsteuer.Wir haltenweiterhin – auch bei2

eigenemGestaltungsspielraum durch die Bundesländer – an der wertabhängigen Bemessung fest, bei der Eigentümer3

mitwertvolleren Grundstückenmehr zum Steueraufkommen beitragen. Die Städte und Gemeindenwollenwir bei der4

Neugestaltung der Hebesätze unterstützen, sodass die Reform zu keiner generellen Mehrbelastung der Steuerzahle-5

rinnen und Steuerzahler führt.6
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